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9. Änderung
(PZ: 7605-02/22, Juni 2022)

rote Farbdarstellung = geplante Änderung zum derzeitigen Rechtsstand

Gke - ST1 Sicherstellung einer giebelständigen Anordnung bei Neu-, Zu- und Umbauten 

(vgl. Verordnung §3 Bebauungsvorschriften Abs. 20.7.)

Gke - ST2 Sicherstellung einer traufenständigen Anordnung bei Neu-, Zu- und Umbauten 

(vgl. Verordnung §3 Bebauungsvorschriften Abs. 20.8.)

Gke - ST3 Errichtung einer Dachkonstruktion bei Zu- und Neubauten unzulässig 

(vgl. Verordnung §3 Bebauungsvorschriften Abs. 20.9.)

Geb-St1 und -St2 - maximale Gebäudehöhe von 4m 

- Errichtung von höchstens 1 oberirdischen Geschoß 

- max. 20% Zubaumöglichkeit zum genehmigten Bestand 

Geb-St3 bis -St8 - maximale Gebäudehöhe von 5m 

- Errichtung von höchstens 2 oberirdischen Geschoßen 

- max. 20% Zubaumöglichkeit zum genehmigten Bestand 


